
Quelle: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. In diesem Dokument stehen Ihnen
die Textbausteine aus der Broschüre „Patientenverfügung“ Seiten 21 bis 31 zur Verfügung.
Die Textbausteine verstehen sich als Anregung und Formulierungshilfe. Auf die Erläuterungen in der
Broschüre wird verwiesen. Es gelten folgende Grundsätze (Auszüge, ohne Gewähr):

Für die Patientenverfügung gilt insgesamt, dass
auf allgemeine Formulierungen möglichst ver-
zichtet werden soll. Vielmehr muss möglichst
konkret beschrieben werden, in welchen Situati-
onen die Patientenverfügung gelten soll (Formu-
lierungshilfen hierzu unter 2.2) und welche Be-
handlungswünsche der Verfasser in diesen
Situationen hat (Formulierungshilfen hierzu un-
ter 2.3). Auch vor dem Hintergrund der jüngsten
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Be-
schluss vom 6. Juli 2016 - XII ZB 61/16) sollte sich
aus der Patientenverfügung sowohl die konkrete
Behandlungssituation (z.B.: „Endstadium einer
unheilbaren, tödlich verlaufenden Krankheit“) als
auch die auf diese Situation bezogenen Behand-
lungswünsche (z.B. die Durchführung oder die

Ablehnung bestimmter Maßnahmen wie die
künstliche Ernährung und Flüssigkeitszufuhr) er-
geben. Aus diesem Grund wird in den Textbau-
steinen unter 2.3, die Formulierungshilfen zu be-
stimmten ärztlichen Maßnahmen enthalten,
jeweils ausdrücklich Bezug auf die zuvor zu be-
schriebene konkrete Behandlungssituation ge-
nommen („In den oben beschriebenen Situatio-
nen wünsche ich,“). Insbesondere sollte der
Textbaustein unter 2.3.1, wonach „alle lebenser-
haltendenMaßnahmen unterlassenwerden“ sol-
len, nicht ausschließlich, sondern stets im Zu-
sammenhang mit weiteren konkretisierenden
Erläuterungen der Behandlungssituationen und
medizinischen Maßnahmen verwendet werden
(vgl. auch Fußnote 3).

3 Lebenserhaltende Maßnahmen: Die Äußerung, "keine lebenserhaltenden Maßnahmen" zu wün-
schen, stellt jedenfalls für sich genommen nicht die für eine wirksame Patientenverfügung erforder-
liche hinreichend konkrete Behandlungsentscheidung dar. Die insoweit erforderliche Konkretisie-
rung kann aber gegebenenfalls durch die Benennung bestimmter ärztlicher Maßnahmen oder die
Bezugnahme auf ausreichend spezifizierte Krankheiten oder Behandlungssituationen erfolgen. Es
spricht folglich grundsätzlich nichts gegen die Verwendung dieser Formulierung, soweit diese nicht
isoliert erfolgt, sondern mit konkreten Beschreibungen der Behandlungssituationen und spezifizier-
ten medizinischen Maßnahmen, wie sie unter Ziffer 2.3.2 ff. enthalten sind, kombiniert wird.

4 Schmerz- u. Symptombehandlung: Eine fachgerechte lindernde Behandlung einschließlich der
Gabe von Morphin wirkt in der Regel nicht lebensverkürzend. Nur in äußerst seltenen Situationen
kann gelegentlich die zur Symptomkontrolle notwendige Dosis von Schmerz- und Beruhigungsmit-
teln so hoch sein, dass eine unbeabsichtigte geringe Lebenszeitverkürzung die Folge sein kann (er-
laubte sog. indirekte Sterbehilfe).

6 Palliativmedizin ist die medizinische Fachrichtung, die sich primär um die Beschwerdelinderung
und Aufrechterhaltung der Lebensqualität bei Patientinnen und Patienten mit unheilbaren Erkran-
kungen kümmert. Eine palliativmedizinische Indikation setzt daher immer das Ziel der Beschwerde-
linderung und nicht das Ziel der Lebensverlängerung voraus.

7Wiederbelebung: Viele medizinische Maßnahmen können sowohl Leiden vermindern als auch Le-
ben verlängern. Das hängt von der jeweiligen Situation ab.Wiederbelebungsmaßnahmen sind nicht
leidensmindernd, sondern dienen der Lebenserhaltung. Gelegentlich kann es im Rahmen von ge-
planten medizinischen Eingriffen (z. B. Operationen) zu kurzfristigen Problemen kommen, die sich
durchWiederbelebungsmaßnahmen ohne Folgeschäden beheben lassen.
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